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Schenkung oder
Darlehen?
Meine Tochter und ihr Mann
bauen ein Einfamilienhaus.
Ich hätte ihr gerne von mei-

nem Vermögen 20000 Fran-
ken geschenkt. Doch mein
Mann ist dagegen, es soll als

Darlehen ausgehändigt wer-
den, mit Zins selbstverständ-
lieh. Die andern Kinder be-

nötigen alles andere als Geld.

Wer Geld verschenken will,
muss zuerst seine eigene fi-
nanzielle Lage überprüfen und
sicher sein, dass der gespende-
te Betrag voraussichtlich nie

benötigt wird. Auch für Sie ist
und wird alles teurer! Im Pen-

sionsalter hat die Altersversor-

gung Vorrang - die Jungen ste-

hen im Erwerbsleben und ver-
dienen sich ihren Lebensun-

terhalt durch ihre Arbeit. Ich
finde es auch wichtig, dass Sie

und Ihr Mann sich einig sind
darüber, was Sie der jungen
Familie offerieren wollen. Als
Kompromiss zwischen Ver-
schenken und einem verzins-
liehen Darlehen könnten Sie,
sofern das in Ihrem Budget
drin liegt, ein zinsloses Dar-
lehen vereinbaren: Das bela-
stet die neuen Hausbesitzer
nicht, und das Geld gehört im
Notfall immer noch Ihnen,
muss allerdings auch von Ih-
nen versteuert werden. Ver-
schenktes Geld ist Eigentum
der Empfänger und wird von
diesen versteuert.

Die zwanzigtausend Fran-
ken könnten testamentarisch
auch als Erbvorbezug erklärt
werden, sodass die andern
Iünder denselben Betrag bei
Ihrem Ableben erhalten. Wird
der Pflichtteil der anderen Kin-
der nicht verletzt, können Sie

auf den Ausgleich auch ver-
ziehten, wenn die Geschwister
Ihrer Tochter finanziell so gut
gestellt sind. Möchten Sie je-
doch keinesfalls böses Blut ris-
liieren, rate ich Ihnen, mit ih-
nen darüber zu reden - auch
Gutbetuchte sehen manchmal
nicht genug oder kommen sich

benachteiligt vor.

Was muss die Nutz-
niesserin bezahlen?
Ich bin Nutzniesserin einer
Eigentumswohnung bis zu
meinem Tod. Gemäss Vertrag
muss ich die Hypothekarzin-
sen, die Liegenschaftssteuern,
die Nebenkosten, die Ein-
kommens- und Vermögens-
steuern übernehmen. Wer
muss die eventuell zu erset-
zenden Haushaltgeräte wie
Kühlschrank oder Waschma-
schine sowie die Reparaturen
am Haus bezahlen?

Als Nutzniesserin der Liegen-
schaft haben Sie die Auslagen
für den gewöhnlichen Unter-
halt und die Bewirtschaftung
der Liegenschaft, die Hypo-
thekarzinsen sowie die Steu-

ern und Abgaben zu bezahlen.
Die laufenden Reparaturen
gehören zweifellos zum ge-
wohnlichen Unterhalt und
sind deshalb von der Nutz-
niesserin zu übernehmen. An-
ders ist es bei den so genann-
ten Hauptreparaturen, die zu-
lasten des Eigentümers gehen.

Die Nutzniesserin hat fer-

ner Ausbesserungen und Er-

neuerungen, die zum gewöhn-
liehen Unterhalt gehören, von
sich aus vorzunehmen. Ob die

Ersatzanschaffung von Haus-

haltgeräten Erneuerungen
sind, die zum gewöhnlichen
Unterhalt gehören, richtet
sich nach dem Ortsgebrauch.
Nach meinem Dafürhalten
gehören Kühlschränke und
Waschmaschinen heutzutage
überall in der Schweiz zu den

notwendigen Einrichtungen
eines Hauses, weshalb deren
Ersatz wohl von der Nutz-
niesserin auf eigene Kosten
vorzunehmen ist.

Vorkaufsrecht,
Nutzniessung oder
unentgeltliches
Wohnrecht?

Meine Freundin und ich ha-
ben zu je 50 Prozent eine Woh-

nung gekauft. Wir sind zwei le-

dige Frauen und haben keine

pflichtteilgeschützten Erben
mehr. Wie muss ich vorgehen,
um bei meinem Tod meiner
Freundin möglichst wenig
finanzielle Belastungen zu
hinterlassen? Vorkaufsrecht
zu einem Freundschaftspreis,
eine lebenslange Nutznies-

sung meines Anteils samt

Hausrat, ein lebenslängliches
unentgeltliches Wohnrecht?
Ich kann mir auch vorstellen,
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Davos
Hotel Beau-Séjour

Das persönlich geführte Haus mit
Charme und Charakter im Herzen
von Davos. Neben Kongresshaus
und Hallenbad mit Bushaltestelle
vor dem Haus. Idealer Ausgangs-
punkt zu zahlreichen Spazierwegen.
Die 100-jährige Tradition der Gast-
lichkeit führen wir fort, denn Hotel-
lerie ist unsere Leidenschaft.

Wochenpauschale mit grossem Frühstücksbüffet:
Fr. 450-pro Person (6 Nächte). HP-Zuschlag: Fr. 15-
pro Tag. Auch kürzere Aufenthalte möglich.
Kinderrabatt: bis 6 Jahre gratis / bis 12 Jahre -70% /
bis 16 Jahre-50%.

Hotel Beau-Séjour, Farn. Cordey-Buchmann,
Promenade 96, 7270 Davos

Telefon 081 416 57 47, Fax 081 416 52 09
E-Mail: hotel@beau-seiour.com
Homepage: http://beau-seiour.com
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für Geh-
behinderte
und
Senioren

Unabhängig V
unterwegs sein.
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